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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes  

Grundschule Hengersberg für das Haushaltsjahr 2017 

 
 
Aufgrund des Art. 9 Bay. Schulfinanzierungsgesetz, Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG sowie der Art. 63 ff GO erlässt der Schulverband Grundschule Hengersberg fol-
gende Haushaltssatzung, die hiermit gemäß Art. 9 Abs. 9 Bay.SchFG i.V. mit Art. 25 Abs. 
1 Satz 2 KommZG amtlich bekanntgemacht wird. 
 
 

I. 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt im 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  275.500,-- € 
und im  
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit   200.500,-- € 
ab. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Verwaltungsumlage 
-Umlegung nach der Schülerzahl- 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll)  
zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf             267.700,-- € 
festgesetzt. 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2016 von insgesamt  
170 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 
Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler                            1.574,71 €. 
 
Investitionsumlage 
-Umlegung nach der Schülerzahl- 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll)  
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf                            0 € 
festgesetzt. 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2016 von insgesamt  
170 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 
Die Investitionsumlage beträgt somit je Verbandsschüler                                        0 €. 
 

§ 5 
 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf  25.000.-- € festgesetzt. 
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§ 6 
 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2017 in Kraft. 
 
 
 

II. 
 
 
Diese Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 
 

III. 
 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 Bay. SchFG i.V. mit Art. 40 Abs. 1, Art. 27 
Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO, in der Zeit vom 22. Mai 2017 bis 06. 
Juni 2017 beim Markt Hengersberg, Mimminger Straße 2, 94491 Hengersberg, Rathaus, 1. 
Stock - Geschäftsleitung, während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme 
auf. 
 
 
 
Hengersberg, 05.05.2017 
Schulverband Grundschule Hengersberg 
gez.: 
Christian Mayer  
Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes  

Mittelschule Hengersberg für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund des Art. 9 Bay. Schulfinanzierungsgesetz, Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG sowie der Art. 63 ff GO erläßt der Schulverband Mittelschule Hengersberg fol-
gende Haushaltssatzung, die hiermit gemäß Art. 9 Abs. 9 Bay.SchFG i.V. mit Art. 25 Abs. 
1 Satz 2 KommZG amtlich bekanntgemacht wird. 
 
 

I. 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt im 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.434.900,-- € 
und im  
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit      475.000,-- € 
ab. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Verwaltungsumlage 
-Umlegung nach der Schülerzahl- 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll)  
zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf                 983.600,-- € 
festgesetzt. 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2016 von insgesamt  
236 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 
Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler                              4.167,80 €. 
 
Investitionsumlage 
-Umlegung nach der Schülerzahl- 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll)  
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf                               0 € 
festgesetzt. 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2016 von insgesamt  
236 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 
Die Investitionsumlage beträgt somit je Verbandsschüler                                          0 €. 
 

 
§ 5 

 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 150.000.-- € festgesetzt. 
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§ 6 
 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2017 in Kraft. 
 
 
 

II. 
 
 
Diese Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 
 

III. 
 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 Bay. SchFG i.V. mit Art. 40 Abs. 1, Art. 27 
Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO, in der Zeit vom 22. Mai 2017 bis 06. 
Juni 2017 beim Markt Hengersberg, Mimminger Straße 2, 94491 Hengersberg, Rathaus, 1. 
Stock - Geschäftsleitung, während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme 
auf. 
 
 
 
Hengersberg, 05.05.2017 
Schulverband Mittelschule Hengersberg 
gez.: 
Christian Mayer  
Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Mittelschule Plattling 

für das Haushaltsjahr 2017 
 
 
 

Aufgrund der Art. 9 Abs. 7 u. 9 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG sowie der Art. 63 
ff. GO erläßt der Schulverband Mittelschule Plattling folgende Haushaltssatzung, die hiermit 
gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 25 Abs. 1 Satz 2 KommZG amtlich bekannt gemacht 
wird: 
 

I. 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festge-

setzt, er schließt  

 
im Verwaltungshaushalt  

 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 609.700,-- € 

 
und  
 
im Vermögenshaushalt  
 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 45.000,-- € 

 
ab. 

 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorge-
sehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
 
1. 

 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 
von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 
492.400,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder 
des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 
 

 
2. 

 
Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl 
nach dem Stand vom 01. Oktober 2016 auf 377 Verbandsschüler festgesetzt. 
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3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.306,10 € festgesetzt. 
 
 
4. 

 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.. 

 
 

§ 5 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden 
nicht beansprucht. 
 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2017 in Kraft. 
 
 
 

II. 
 
Die Satzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt während des ganzen Jahres in der Stadtver-
waltung Plattling, Steueramt, Preysingplatz 1 öffentlich auf (§ 4 Bekanntmachungsveror-
nung, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 
65 Abs. 3 GO). 
 
 
 
Plattling, 26.04.2017 
 
 
gez. 
 
Erich Schmid 
Schulverbandsvorsitzender 
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Landratsamt Deggendorf 
41-6414.2 Ba/re 

 
 
Wassergesetze; 
Verfüllung eines Gewässers auf dem Grundstück Fl. Nr. 1934/3 der Gemarkung Winzer durch 
Herrn Richard Horak, Grafenhölzl 1, 94577 Winzer 
 
hier: Bekanntgabe nach § 3a Satz 2 Halbsatz 2 des Gesetzes über die   
 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
 

 
 

B E K A N N T M A C H U N G  
 
 

 
Es ist beabsichtigt, den nördlichen Teil der planfestgestellten Fischteichanlage zu verfüllen. 
 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Ausbaumaßnahme nach Nr. 13.18.1 der Anlage 1 
zum UVPG, für die eine allgemeine Vorprüfung nach § 3c UVPG vorgeschrieben ist.  
Im Zuge der Vorprüfung ist festzustellen, ob das Vorhaben unter Berücksichtigung der in Nr. 2 
der Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen haben kann und deshalb die Verpflichtung zur Durchführung einer förmlichen Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG besteht. 
 
Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben keiner förmlichen Umweltverträg-
lichkeitsprüfung zu unterziehen ist, da keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu 
erwarten sind. 
 
Diese Feststellung geben wir hiermit gemäß § 3a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG bekannt. 
Sie ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 
 
Nähere Informationen können beim Landratsamt Deggendorf, Sachgebiet 41, –Wasserrecht, 
Naturschutz, Bodenschutz-, Herrenstraße 18, 94469 Deggendorf, Tel. 0991/3100-238, einge-
holt werden. 
 
 
Deggendorf, 17.05.2017 
Landratsamt Deggendorf 
 
 
gez. 
 
 
B i s c h o f f 
Oberregierungsrätin 
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Sparkasse Deggendorf 
 
 
 
 
 

Aufgebotsverfahren 
 
 
 
 
 

Die Sparkassenurkunde 
 
 
 

Nr. 3784504346 
 

 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf ist in Verlust geraten. Gemäß Art. 35 AGBGB 
wird die Sparkassenurkunde hiermit aufgeboten und der Inhaber aufgefordert, binnen einer 
Frist von 3 Monaten seine Rechte unter Vorlage der Sparkassenurkunde anzumelden. Wenn 
innerhalb dieser Zeit keine Rechte angemeldet werden, wird die Sparkassenurkunde für 
kraftlos erklärt. 
 
 
 
Deggendorf, 25.04.2017 
gez.  
 
 
Sparkasse Deggendorf 
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Sparkasse Deggendorf 
 
 
 
 
 
 
 

Kraftloserklärung 
 
 
 
 
 
Die Sparurkunde 
 
 
 
 

Nr. 4584559522 
 
 
 
 
 
wird gem. Art. 39 AGBGB für kraftlos erklärt. 
 
 
 
 
Deggendorf, 08.05.2017 
 
 
Sparkasse Deggendorf 
 
 
 
 

 
 


